
 

Einladung der 29. Sitzung des des Haupt- und Finanzausschusses am 14.05.2020 1 von 1 

Der Vorsitzende Egelsbach, 24.04.2020 
des Haupt- und Finanzausschusses 
 
 
 

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG 
 
 
Ich habe zur 29. Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 14.05.2020 um 20:00 Uhr  
in das Bürgerhaus, Kirchstraße 21 in Egelsbach, eingeladen. 
 
 

Tagesordnung 
 
 

1. Mitteilungen, Anfragen und Berichte  
 

1.1 Mitteilungen des Vorsitzenden  
 

1.2 Mitteilungen des Gemeindevorstandes  
 

1.3 Anfragen  
 

1.4 Berichte  
 

2. Unterrichtung der Gemeindevertretung über die wesentlichen 
Ergebnisse des aufgestellten Jahresabschlusses 2018 nach  
§ 112 Abs. 9 HGO 

(Info-3/2020) 

 

3. Vorhaben: Schwachstellenanalyse und Machbarkeitsstudie 
für das Freibad, Lage des Vorhabens: Freiherr-vom-Stein-
Straße 17 

(VL-10/2020) 

 

4. öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur Abfallverwertung (VL-12/2020) 
 

5. Erlass von Forderungen auf der Grundlage der Gebühren-
satzung über die Benutzung der Kindertagesstätten und 
Schulbetreuung, sowie der Schul- und Gebührenordnung der 
Volkshochschule und vhs-Musikschule 

(VL-14/2020) 

 

6. Grundstücksangelegenheiten: Vorkaufsrecht (VL-13/2020) 
 

7. Neubaugebiet „Leimenkaute“, Vermarktung gemeindlicher 
Grundstücke – Bauplatzvergabe der Baugrundstücke Flur 3, 
Nr. 552, 554 bis 558 an einen Bauträger nach Bieterverfahren 
zum Höchstgebot 

(VL-11/2020) 

 
 
Mit freundlichen Grüßen 
gez. Manfred Müller 
 
 
 

Vorstehende Einladung zur Sitzung des Haupt- und Finanzaus-
schusses am 14.05.2020 wird vom 24.04.2020 bis einschließl. 
14.05.2020 ausgehängt. 
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 Egelsbach, 15.05.2020 
 

G E S A M T E   N I E D E R S C H R I F T 
 

der 29. Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses 
am Donnerstag, 14.05.2020, 20:00 Uhr bis 21:00 Uhr 

im Bürgerhaus der Gemeinde Egelsbach 
 

 

Anwesenheiten 
 
stellv. Vorsitz: 

Gärtner, Uwe (SPD) 
 
Anwesend: 

Dinca, Georg (WGE) 
Eßer, Harald (GRÜNE) vertritt Sarnecki, Michael (GRÜNE) 
Görich, Daniel (SPD) 
Hesse, Uwe (GRÜNE) 
Janko, Waldemar (CDU) vertritt Irmler, Thomas (CDU) 
Knöß, Torben (WGE) vertritt Müller, Manfred (WGE) 
Kuhn, Michael (FDP) vertritt  Boll, Peter (FDP) 
Wurm, Sascha (CDU) vertritt  Höhme, Rolf (CDU) 
 
Entschuldigt fehlen: 

Müller, Manfred (WGE) 
Boll, Peter (FDP) 
Höhme, Rolf (CDU) 
Irmler, Thomas (CDU) 
Sarnecki, Michael (GRÜNE) 
 
Vom Gemeindevorstand anwesend: 
Wilbrand, Tobias 
Becker, Valentin 
Bergerhausen, Klaus Dieter 
Braukmann-Best, Inge 
Fink, Helmut 
 
Vom Gemeindevorstand entschuldigt fehlen: 
Bettermann, Irmgard 
Fritzsche, Werner 
 
Von der Gemeindevertretung anwesend: 
Jaxt, Hans-Joachim (Vors. GV) 
Eberhard, Martin (CDU) 
Klein, Wolfgang (LINKE) 
Vogt, Axel (FDP) 
 
 
Von der Verwaltung anwesend: 
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Ciftci, Zöre (Schriftführerin) 
Weinert, Thomas 
 
 

 
 
Der stellvertretende Ausschussvorsitzende Uwe Gärtner eröffnet die Sitzung des Haupt- und  
Finanzausschusses um 20:00 Uhr und begrüßt die Anwesenden. Zu Beginn der Sitzung sind 9 
Ausschussmitglieder anwesend. Der Ausschussvorsitzende stellt fest, dass die Einladung form- 
und fristgerecht erfolgt und das Gremium beschlussfähig ist. 
 
Es liegen keine Änderungs- und Ergänzungswünsche vor, es werden keine Einwände gegen die 
Tagesordnung erhoben. Die Tagesordnung wird daher wie folgt einstimmig genehmigt: 
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Tagesordnung 
 
 

öffentliche Sitzung 
 

1. Mitteilungen, Anfragen und Berichte  
 

1.1 Mitteilungen des Vorsitzenden  
 

1.2 Mitteilungen des Gemeindevorstandes  
 

1.3 Anfragen  
 

1.4 Berichte  
 

2. Unterrichtung der Gemeindevertretung über die wesentlichen  
Ergebnisse des aufgestellten Jahresabschlusses 2018 nach § 112 
Abs. 9 HGO 

(Info-3/2020) 

 

3. Vorhaben: Schwachstellenanalyse und Machbarkeitsstudie für das 
Freibad, Lage des Vorhabens: Freiherr-vom-Stein-Str. 17 

(VL-10/2020) 

 

4. öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur Abfallverwertung (VL-12/2020) 
 

5. Erlass von Forderungen auf der Grundlage der Gebührensatzung 
über die Benutzung der Kindertagesstätten und Schulbetreuung, 
sowie der Schul- und Gebührenordnung der Volkshochschule und 
vhs-Musikschule 

(VL-14/2020) 

 

6. Grundstücksangelegenheiten: Vorkaufsrecht (VL-13/2020) 
 

7. Neubaugebiet „Leimenkaute“, Vermarktung gemeindlicher Grund-
stücke – Bauplatzvergabe der Baugrundstücke Flur 3, Nr. 552, 
554 bis 558 an einen Bauträger nach Bieterverfahren zum 
Höchstgebot 

(VL-11/2020) 
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Sitzungsverlauf 
 
 

öffentliche Sitzung 
 

1. Mitteilungen, Anfragen und Berichte 
 

1.1 Mitteilungen des Vorsitzenden 
 

Es liegen keine Mitteilungen des stellv. Vorsitzenden vor. 
 

1.2 Mitteilungen des Gemeindevorstandes 
 

Der Gemeindevorstand berichtet: 
 
1. Die Protokolle aller Gremien werden zukünftig in Form eines reinen Ergebisprotokolls 

geschrieben. Anmerkungen, Diskussionsbeiträge und Wortmeldungen die im Protokoll 
festgehalten werden sollen, müssen durch einen expliziten Hinweis kenntlich gemacht werden. 
 

2. Der Jahresabschluss 2018, sowie der Haushalt 2020 sind fristgerecht bei der Aufsichts-
behörde eingereicht worden. Die Gemeinde rechnet mit der Haushaltsgenehmigung demnach 
bis Ende Mai. Eine Aufstellung zum Jahresabschluss 2018 steht in dieser Sitzungsrunde als 
Informationsvorlage auf der Tagesordnung.  
 

3. Die Umstrukturierung der Verwaltung inklusiver aller notwendigen Umzüge ist inzwischen 
weitestgehend abgeschlossen. Sobald die Infektionslage es wieder zulässt, wird die 
Präsentation der neuen Struktur einschließlich der Vorstellung aller Führungskräfte 
nachgeholt.  
 

4. Die für Mitte April geplante und vor dem Hintergrund der gesetzlich vorgeschriebenen  
E-Rechnung notwendige Einführung des elektronischen Rechnungseingangsworkflows musste 
aufgrund der aktuellen Herausforderungen rund um die Corona-Pandemie verschoben 
werden. Sowohl auf Gemeindeseite, als auch von Seiten der ekom21 standen dafür keine 
personellen Ressourcen zur Verfügung. Die Einführung soll jetzt im Juni nachgeholt werden.  
 

5. Aufgrund der bisher eingegangenen Rückmeldung kündigt der Gemeindevorstand bereits jetzt 
an, den Haushalt 2021 erst in der Sitzungsrunde im November einzubringen. Die Beratungen 
und der Beschluss erfolgt dann im Januar und Februar 2021. Der Sitzungskalender 2021 wird 
dementsprechend angepasst. 
 

6. Die Einrichtung von rund 20 Arbeitsplätzen für das mobile Arbeiten ist weitestgehend 
abgeschlossen. Bei zu erwartenden neuen Infektionswellen wird die Verwaltung auch bei einer 
erneuten Schließung des Rathauses in der Lage sein, die notwendigsten Mindestleistungen 
anzubieten. Die neue Dienst- und Geschäftsanweisung sollte aber sicherstellen, dass die 
Gemeinde auch bei einem erneuten Infektionsfall immer nur Teile der Verwaltung in 
Quarantäne schicken muss.  
 

7. Die vom Vorsitzenden der Gemeindevertretung zu Recht angemahnte Aktualisierung der 
Antragsverfolgung kann zurzeit wegen der personellen Engpässe im Fachdienst Verwaltung & 
Politik nicht gewährleistet werden. Wir streben an, eine Aktualisierung in der zweiten 
Jahreshälfte liefern zu können.  
 

8. Auch wenn zurzeit eine Prognose der Entwicklung der Gemeindefinanzen noch äußerst 
schwierig ist, präsentiert Bürgermeister Wilbrand eine erste Prognose, die auf der Basis von 
ein paar Annahmen den Korridor aufzeigen soll, wie sich die Gesamtsituation in diesem Jahr 
entwickelt. Die Führungskräfte sind angehalten, auch nach Haushaltgenehmigung zunächst zu 
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verfahren, wie unter vorläufiger Haushaltsführung. Inwieweit bzw. in welcher Form eine 
formale Haushaltssperre notwendig wird, werden die Zahlen des zweiten Quartals zeigen. Die 
Anlage über erste Schätzungen zur Entwicklung des Haushaltes 2020 liegt dem Protokoll bei. 

 

1.3 Anfragen 
 

Die schriftliche Anfrage des Ausschussmitgliedes Georg Dinca lag zum Zeitpunkt der Erstellung 
des Protokolls nocht nicht vor. Sie wird zeitnah nachgereicht. 
 

1.4 Berichte 
 

Der Ausschussvorsitzende berichtet über das eingereichte Schreiben „Internes Memorandum für 
HFG-Gesellschafter für den Zeitraum 01.01.2019 – 31.01.2019“. Der Bericht wird dem Protkoll als 
Anlage beigefügt. 
 

2. Unterrichtung der Gemeindevertretung über die wesentlichen 

Ergebnisse des aufgestellten Jahresabschlusses 2018 nach  

§ 112 Abs. 9 HGO 

Info-3/2020 

 

Beschluss: 
Nach § 112 Abs. 9 HGO kommt der Gemeindevorstand der Gemeinde Egelsbach seiner  
Informationspflicht nach und unterrichtet die Gemeindevertretung, sowie die Kommunalaufsicht 
des Regierungspräsidiums Darmstadt über die Aufstellung, sowie die wesentlichen Ergebnisse 
des Jahresabschlusses 2018 gemäß Anlage. 
 
Die Informationsvorlage „Unterrichtung der Gemeindevertretung über die wesentlichen Ergebnisse 
des aufgestellten Jahresabschlusses 2018 nach § 112 Abs. 9 HGO“ (Info-3/2020) wird von den 
Ausschussmitgliedern einstimmig zur Kenntnis genommen. 
 

3. Vorhaben: Schwachstellenanalyse und Machbarkeitsstudie für 

das Freibad, Lage des Vorhabens: Freiherr-vom-Stein-Str. 17 

VL-10/2020 

 

Beschluss: 

Der Gemeindevorstand empfiehlt der Gemeindevertretung wie folgt zu beschließen: 
 
1. Dem Architekturbüro BZM Architekten, Inh. M. Marhöfer, Sommerstrasse 3, 65197 

Wiesbaden den Auftrag für die Erstellung einer Schwachstellenanalyse und 
Machbarkeitsstudie für das Freibad Egelsbach zu erteilen. 

2. Das Ingenieurbüro Aqua Consulting & Maintenance, Inh. Tino Krebs, Neuwiesenstr. 8, 
97828 Marktheidenfeld den Auftrag für die Planung der Gebäudetechnik / 
Badewassertechnik zu erteilen. 

 
Abstimmungsergebnis: 
9 Ja-Stimme(n), 0 Gegenstimme(n), 0 Stimmenthaltung(en) 
 
Beschlussempfehlung: 
Annahme der Beschlussvorlage VL-10/2020 des Gemeindevorstandes betr.: „Vorhaben Schwach-
stellenanalyse und Machbarkeitsstudie für das Freibad, Lage des Vorhabens: Freiherr-vom-
SteinStr. 17“. 
 

4. öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur Abfallverwertung VL-12/2020 
 

Beschluss: 

Der Gemeindevorstand empfiehlt der Gemeindevertretung wie folgt zu beschließen: 
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Dem als Anlage beigefügten Entwurf einer „öffentlich-rechtlichen Vereinbarung über die 
Übertragung von Teilen der Aufgabe der Abfallverwertung des Kreises Offenbach mit der 
Gemeinde Egelsbach“ wird zugestimmt. 
 
Abstimmungsergebnis: 
9 Ja-Stimme(n), 0 Gegenstimme(n), 0 Stimmenthaltung(en) 
 
Beschlussempfehlung: 
Annahme der Beschlussvorlage VL-12/2020 des Gemeindevorstandes betr.: „öffentlich-rechtliche 
Vereinbarung zur Abfallverwertung“. 
 

5. Erlass von Forderungen auf der Grundlage der Gebühren-

satzung über die Benutzung der Kindertagesstätten und 

Schulbetreuung, sowie der Schul- und Gebührenordnung der 

Volkshochschule und vhs-Musikschule 

VL-14/2020 

 

Beschluss: 

Der Gemeindevorstand empfiehlt der Gemeindevertretung wie folgt zu beschließen: 
 
Der Gemeindevorstand wird beauftragt, der Gemeindevertretung die notwendigen Beschluss-
vorlagen zum Erlass von Forderungen auf der Grundlage der Gebührensatzung über die 
Benutzung der Kindertagesstätten und Schulbetreuung, sowie der Schul- und Gebührenordnung 
der Volkshochschule und vhs-Musikschule vorzulegen. 
 
Abstimmungsergebnis: 
9 Ja-Stimme(n), 0 Gegenstimme(n), 0 Stimmenthaltung(en) 
 
Beschlussempfehlung: 
Annahme der Beschlussvorlage VL-14/2020 des Gemeindevorstandes betr.: „Erlass von  
Forderungen auf der Grundlage der Gebührensatzung über die Benutzung der Kindertagesstätten 
und Schulbetreuung, sowie der Schul- und Gebührenordnung der Volkshochschule und vhs-
Musikschule“. 
 

6. Grundstücksangelegenheiten: Vorkaufsrecht VL-13/2020 
 

Beschluss: 

Der Gemeindevorstand empfiehlt der Gemeindevertretung wie folgt zu beschließen: 
 
1. Die Gemeindevertretung entscheidet vorsorglich im Baugebiet Leimenkaute für 

Verkaufsfälle in den Gebieten A, B, D und E (siehe Anlage) auf das gesetzliche 
Vorkaufsrecht zu verzichten und ermächtigt den Bürgermeister nach Information des 
Gemeindevorstands die Verzichtsurkunde auszustellen. 

 
2. Im Gebiet C wird die Gemeindevertretung gegebenenfalls durch eine Sondersitzung oder 

einen Umlaufbeschluss entscheiden.  
 
Abstimmungsergebnis: 
9 Ja-Stimme(n), 0 Gegenstimme(n), 0 Stimmenthaltung(en) 
 
Beschlussempfehlung: 
Annahme der Beschlussvorlage VL-13/2020 des Gemeindevorstandes betr.: „Grundstücksangele-
genheiten: Vorkaufsrecht“. 
 

7. Neubaugebiet „Leimenkaute“, Vermarktung gemeindlicher 

Grundstücke – Bauplatzvergabe der Baugrundstücke Flur 3, 

VL-11/2020 
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Nr. 552, 554 bis 558 an einen Bauträger nach Bieterverfahren 

zum Höchstgebot 
 

Beschluss: 

Der Gemeindevorstand empfiehlt der Gemeindevertretung wie folgt zu beschließen: 
 
Die Grundstücke Flur 3, Nr. 552, 554 bis 558 werden nach erfolgtem Bieterverfahren nach 
Höchstgebot an den Bauträger Werner Wohnbau GmbH & Co KG, Umbergweg 8, 60437 
Frankfurt/Main aufgrund ihres Angebotes vom 14.01.2020 zum Bieterpreis von insgesamt 
1.760.022,00 € verkauft. Sollte mit der Fa. Werner Wohnbau keine Einigung erzielt werden, wird 
der Zuschlag nach Tabelle an den nächstbietenden Bauträger erteilt und kann Zug um Zug bis zur 
Einigung abgearbeitet werden. 
 
Abstimmungsergebnis: 
9 Ja-Stimme(n), 0 Gegenstimme(n), 0 Stimmenthaltung(en) 
 
Beschlussempfehlung: 
Annahme der Beschlussvorlage VL-11/2020 des Gemeindevorstandes betr.: „Neubaugebiet  
Leimenkaute, Vermarktung gemeindlicher Grundstücke – Bauplatzvergabe der Baugrundstücke 
Flur 3, Nr. 552, 554 bis 558 an einen Bauträger nach Bieterverfahren zum Höchstgebot“. 
 
 
Der stellvertretende Ausschussvorsitzende Uwe Gärtner schließt die Sitzung um 21:00 Uhr. 
 
 
 
 
 
 
 
Uwe Gärtner Zöre Ciftci 
stellv. Ausschussvorsitzender Schriftführerin 
 



GEMEINDE EGELSBACH  
 

 

Informationsvorlage  

Drucksache Info-3/2020  

Finanzen & Innere Dienste  
FD Finanzen  
 Datum: 22.04.2020 
 
 

 

1. Haupt- und Finanzausschuss 14.05.2020 

2. Gemeindevertretung 20.05.2020 

 
 
 

Unterrichtung der Gemeindevertretung über die wesentlichen Ergebnisse des 
aufgestellten Jahresabschlusses 2018 nach § 112 Abs. 9 HGO 
 
Anlage(n): 

(1) Aufstellung der wesentlichen Ergebnisse des Jahresabschlusses 2018     
(2) Auszug Neuregelungen zum Jahresabschluss § 112 Abs. 9 und 10 HGO     
 

 
Beschlussvorschlag: 

Nach § 112 Abs. 9 HGO kommt der Gemeindevorstand der Gemeinde Egelsbach seiner  
Informationspflicht nach und unterrichtet die Gemeindevertretung, sowie die Kommunalaufsicht 
des Regierungspräsidiums Darmstadt über die Aufstellung, sowie die wesentlichen Ergebnisse des 
Jahresabschlusses 2018 gemäß Anlage. 
 
Erläuterungen: 

Die im aktuellen Gemeindehaushaltsrecht enthaltenen Neuregelungen zum Jahresabschluss 
haben ebenso Auswirkungen auf das Haushaltsgenehmigungsverfahren. Gemäß § 112 Abs. 9 
HGO bestand bisher für den Gemeindevorstand die Verpflichtung, nach Aufstellung der 
Abschlüsse die Gemeindevertretung über die wesentlichen Ergebnisse zu informieren. Diese 
Informationspflicht besteht nunmehr zusätzlich auch gegenüber der Aufsichtsbehörde. Mit neuem 
§ 112 Abs. 10 HGO ist des Weiteren die Erteilung der Haushaltsgenehmigung durch die 
Aufsichtsbehörde ebenso geknüpft an die beschriebene Unterrichtung der Gemeindevertretung 
nach § 112 Abs. 9 HGO und damit Bedingung für den zeitnahen Erhalt der Haushaltsgenehmigung 
für HH-2020. 
 
Der Gemeindevorstand hat die vorgelegte Informationsvorlage in seiner Sitzung am 21.04.2020 
zur Kenntnis genommen. 
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Beschlussvorlage  

Drucksache VL-10/2020  

Sicherheit & Ordnung  
FD Verwaltung & Politik  
 Datum: 24.02.2020 

 
 

 

1. Bau- und Umweltausschuss 10.03.2020 

2. Haupt- und Finanzausschuss 19.03.2020 

3. Gemeindevertretung 26.03.2020 

4. Haupt- und Finanzausschuss 14.05.2020 

5. Gemeindevertretung 20.05.2020 

 
 
 

Vorhaben: Schwachstellenanalyse und Machbarkeitsstudie für das Freibad 
Lage des Vorhabens: Freiherr-vom-Stein-Str. 17 
 
 
Beschlussvorschlag: 

Der Gemeindevorstand empfiehlt der Gemeindevertretung wie folgt zu beschließen: 
 
1. Dem Architekturbüro BZM Architekten, Inh. M. Marhöfer, Sommerstrasse 3, 65197 

Wiesbaden den Auftrag für die Erstellung einer Schwachstellenanalyse und 
Machbarkeitsstudie für das Freibad Egelsbach zu erteilen. 

2. Das Ingenieurbüro Aqua Consulting & Maintenance, Inh. Tino Krebs, Neuwiesenstr. 8, 97828 
Marktheidenfeld den Auftrag für die Planung der Gebäudetechnik / Badewassertechnik zu 
erteilen. 

 
Finanzielle Auswirkungen: 

Architekturbüro BZM:    9.500,00 €  Bruttopauschalangebot 
 
Badewassertechnik  
Büro Aqua Consulting & Maintenance: 8.270,50 €  Bruttopauschalangebot  
 
Σ Machbarkeitsstudie:   17.770,50 €  Bruttopauschalangebot 
 
Erläuterungen: 

Für die Erstellung einer Schwachstellenanalyse und Machbarkeitsstudie für die Sanierung des 
Freibads wurden 15 Architekturbüros angefragt. Davon haben drei Architekturbüros ein Angebot 
eingereicht. Die Wertung der Angebote erfolgte über 60% Eignung und 40% Preis. Als Grundlage 
der Honorarermittlungen der Fachingenieure diente das in der Angebotsaufforderung formulierte 
Leistungsverzeichnis. Die eingegangenen Angebote beinhalten jeweils ein Angebot für die 
Planungsleistung des Architekturbüros und ein Angebot für die notwendige Inanspruchnahme eines 
Fachplaners für Badewassertechnik / Technische Gebäudeausrüstung. Die Erstellung der 
Machbarkeitsstudie stellt eine Voruntersuchung außerhalb der HOAI dar. 
 
Das Angebot von BZM Architekten beinhaltet: 
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 Schadensbewertung mit Empfehlung zur Sanierung der Badeplatte mit den 4 Becken  
und Beckenumgängen, sowie der Sprunganlage 

 Bewertung der Gebäudesituation mit Technikräumen, Umkleiden, Duschen und 
Gastronomie 

 Vorschläge zur Optimierung von Wasserflächen und gezielter Ergänzung durch 
Attraktionen 

 Unterstützung bei der Aktivierung von Fördermitteln 

 Ortstermine und fachliche Koordination Haustechnik 

 Konzeptvorschlag Bautechnik mit Kostenrahmen und Integration der Haustechnik 

 Kosteneinschätzung  

 Terminaussichten 

 Präsentation der Untersuchungsergebnisse 
 
Das Architekturbüro BZM bearbeitet die Architektur Leistungsphasen der HOAI und besitzt nach 
eigenem Bekunden bereits seit 35 Jahren Erfahrung im Bäder Bau. Diese Spezialisierung und auch 
die Mitgliedschaft bei der „Deutschen Gesellschaft für das Badewesen“ spielt bei einer belastbaren 
Schwachstellenanalyse und Machbarkeitsstudie, auch für die Aktivierung von Fördermitteln, eine 
wichtige Rolle.  
 
Der Inhaber des Ingenieurbüros Aqua Consulting & Maintenance, Herr Tino Krebs, ist öffentlich 
Bestellter Sachverständiger für Badewassertechnik. Die Zusammenarbeit mit einem erfahrenen 
Fachplaner für Badewassertechnik ist unabdingbar für eine ganzheitliche Machbarkeitsstudie und 
Schwachstellenanalyse. Aqua Consulting & Maintenance kann sowohl über BZM, als auch separat 
beauftragt werden.  
 
Das Architekturbüro BZM und das Ingenieurbüro Aqua Consulting & Maintenance sind qualifiziert 
für die Bearbeitung der Aufgabe und haben das wirtschaftlichste Angebot abgegeben. 
 
Das Architekturbüro BZM und das Ingenieurbüro Aqua Consulting & Maintenance sollten mit der 
Planung beauftragt werden. 
 
Der Gemeindevorstand hat dem mit dieser Beschlussvorlage vorgelegten Beschlussvorschlag in 
seiner Sitzung am 14.01.2020 zugestimmt. 
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Beschlussvorlage  

Drucksache VL-12/2020  

Sicherheit & Ordnung  
FD Sicherheit & Mobilität  
 Datum: 24.02.2020 
 
 

 

1. Bau- und Umweltausschuss 10.03.2020 

2. Haupt- und Finanzausschuss 19.03.2020 

3. Gemeindevertretung 26.03.2020 

4. Haupt- und Finanzausschuss 14.05.2020 

5. Gemeindevertretung 20.05.2020 

 
 
 

öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur Abfallverwertung 
 
Anlage(n): 

(1) Entwurf einer „öffentlich-rechtlichen Vereinbarung über die Übertragung von Teilen der Ab-
fallverwertung des Kreises Offenbach mit der Gemeinde Egelsbach     

 
 

Beschlussvorschlag: 

Der Gemeindevorstand empfiehlt der Gemeindevertretung wie folgt zu beschließen: 
 
Dem als Anlage beigefügten Entwurf einer „öffentlich-rechtlichen Vereinbarung über die 
Übertragung von Teilen der Aufgabe der Abfallverwertung des Kreises Offenbach mit der 
Gemeinde Egelsbach“ wird zugestimmt. 
 

Finanzielle Auswirkungen: 

keine 
 

Erläuterungen: 

Seit der jeweiligen Einführung von Altpapiersammlungen, Grünabfallsammlungen und 
Wertstoffhöfen verwerten einige Kommunen im Kreis Offenbach, darunter auch Egelsbach, 
Wertstoffe, wie z.B. Altpapier und Metalle selbst und erzielen hierdurch, je nach Marktlage, auch 
Erträge, die der Gebührenkalkulation zugute kommen. Der entsorgungspflichtige Kreis Offenbach 
hatte in Abstimmung mit den Kommunen die Aufgabenerfüllung an die Kommunen nach damaliger 
Rechtslage übertragen. Die hierzu vom Regierungspräsidium Darmstadt seinerzeit ausgestellten 
Bestätigungen waren zeitlich befristet und eine Verlängerung nur unter dem Vorbehalt zugesagt, 
dass die Rechtslage dem nicht entgegensteht. Nach mehreren Rechtsänderungen im Abfallrecht 
sind allerdings die Aufgabenübertragungen nicht mehr rechtsgültig, jedoch bislang weiterhin 
praktiziert. 
 
Im Rahmen einer Arbeitsgruppensitzung Abfallwirtschaft des Kreises Offenbach zusammen mit 
den Vertretern der Rhein-Main-Abfall GmbH (RMA) haben sich die Vertreter der Kommunen dafür 
ausgesprochen, die kommunale Verwertungszuständigkeit beizubehalten. Dafür benötigen die 
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Kreiskommunen, die mit Zustimmung des Kreises weiterhin selbständig Abfälle verwerten wollen, 
eine neue öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur Übertragung der jeweiligen Aufgabe in ihre 
Zuständigkeit.  
 
Vor diesem Hintergrund wurde der vorliegende Text (siehe Anlage) vom Kreis Offenbach in 
Zusammenarbeit mit der Kanzlei Schüllermann und Partner erstellt und mit der Kommunalaufsicht, 
sowie dem Regierungspräsidium Darmstadt abgestimmt. Die Vereinbarung, die am 11.09.2019 
bereits vom Kreistag gebilligt worden ist, beschreibt die abfallrechtlichen Zuständigkeiten der 
Kreiskommunen und des Kreises, regelt die Übertragung der Abfallverwertung auf die Kommunen 
langfristig und sichert somit den seit Jahren praktizierten Status. Die für Langen und Egelsbach 
relevanten Abfallarten sind mit den jeweiligen Abfallschlüssel-Nummern in § 2 der Vereinbarung 
aufgeführt. 
 
Nach Auskunft des Langener Rechtsamtes bedarf die Übertragung der Abfallverwertung auf die 
Gemeinde Egelsbach eines Beschlusses der Gemeindevertretung, da keine gesetzliche 
Verpflichtung zur Übernahme der Aufgabe besteht. 
 
Der Gemeindevorstand hat dem mit dieser Beschlussvorlage vorgelegten Beschlussvorschlag in 
seiner Sitzung am 25.02.2020 zugestimmt. 
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Entwurf (Stand: 28. August 2019) 

 

Öffentlich-rechtliche Vereinbarung 

über die Übertragung von Teilen der Aufgabe der Abfallverwertung  

des Kreises Offenbach auf die Gemeinde Egelsbach 

 

 

Die Gemeinde Egelsbach, vertreten durch den Gemeindevorstand  

 

- im Folgenden als „Gemeinde“ bezeichnet - 

 

und 

 

der Kreis Offenbach, vertreten durch den Kreisausschuss  

 

- im Folgenden als „Kreis“ bezeichnet - 

 

 

schließen gemäß § 4 des Hessischen Ausführungsgesetzes zum Kreislaufwirtschafts-

gesetz (HAKrWG) vom 6. März 2013 (GVBl. S. 80), zuletzt geändert durch Gesetz vom 

3. Mai 2018 (GVBl. S. 82) i.V.m. §§ 24 Abs. 1 (1. Alternative), 25 Abs. 1 des Gesetzes 

über kommunale Gemeinschaftsarbeit (KGG) vom 16. Dezember 1969 (GVBl. I S. 307), 

zuletzt geändert durch Gesetz vom 20.12.2015 (GVBl. I S. 618), folgende 

 

öffentlich-rechtliche Vereinbarung: 

 

 

Präambel 

 

Sinn der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung ist es, es den Vertragsparteien abwei-

chend von der grundsätzlichen landesgesetzlichen Zuständigkeitszuweisung zu er-

möglichen, einzelne Entsorgungsaufgaben auf den jeweils anderen öffentlich-rechtli-

chen Entsorgungsträger zu übertragen. Damit soll praktischen Bedürfnissen und der 

Nutzung langjähriger Erfahrungen Rechnung getragen werden. 
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§ 1 

Beteiligte und gesetzlich zugewiesene Aufgaben 

 

Die Gemeinde Egelsbach als kreisangehörige Gemeinde hat gemäß § 1 Abs. 2 Hessi-

sches Ausführungsgesetz zum Kreislaufwirtschaftsgesetz (HAKrWG) die in ihrem Ge-

biet angefallenen und überlassenen Abfälle einzusammeln. Der Kreis hat die in seinem 

Gebiet gemäß § 1 Abs. 2 HAKrWG eingesammelten oder angefallenen und ihm ange-

dienten Abfälle nach Maßgabe des § 20 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG) zu 

verwerten oder zu beseitigen. 

 

§ 2 

Aufgabenübertragung 

 
(1) Der Kreis Offenbach überträgt der Gemeinde Egelsbach ab dem Datum des Inkrafttre-

tens dieser öffentlichen-rechtlichen Vereinbarung von seinen abfallwirtschaftlichen Aufga-

ben den nachfolgend konkret benannten Teilbereich seiner Aufgabe der Abfallverwertung. 

Die Übertragung umfasst die in der folgenden Tabelle konkret aufgeführten Abfallfraktionen 

gemäß der Verordnung über das Europäische Abfallverzeichnis (Abfallverzeichnis-Verord-

nung - AVV).  

Eine Übertragung für die Fraktionen Restabfall (aus privaten Haushaltungen und gewerb-

lichen Anfallstellen), Bioabfall und Elektroaltgeräte findet entsprechend nicht statt. 

Diese Aufgabenübertragung nach § 24 Abs. 1, 1. Alternative KGG gilt für das gesamte 

Hoheitsgebiet der Gemeinde. Es wird klargestellt, dass von der Gemeinde  nicht verwertete 

Fraktionen und Teilmengen des Sperrmülls, insbesondere nicht verwertete oder verwert-

bare Reste,  weiterhin von der Gemeinde  bei dem Kreis zur Beseitigung anzudienen sind. 

Hierfür hat der Kreis Kapazitäten gesichert.  

 

Konkret überträgt der Kreis Offenbach der Gemeinde Egelsbach die Verwertung folgender 

Abfallfraktionen gemäß Abfallverzeichnis-Verordnung (AVV) vom 10. Dezember 2001 

(BGBl. I S. 3379), zuletzt geändert durch Artikel 2 der Verordnung vom 17. Juli 2017 (BGBl. 

I S. 2644): 

 

 

 

 

 

http://www.lexsoft.de/cgi-bin/lexsoft/justizportal_nrw.cgi?t=154237074178702159&sessionID=852977598888806732&source=link&highlighting=off&templateID=document&chosenIndex=Dummy_nv_68&xid=4769832,21
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lfd. Nummer Abfallart AVV-Schlüssel 

1 Papier und Pappe 20 01 01 

2 Sperrmüll 20 03 07 

3 Altholz 20 01 38 

4 Altmetall  20 01 40 

5 Glas 20 01 02 

6 Textilien 20 01 11 

7 Kunststoffe 20 01 39 

8 Gemischte Bau- und Abbruch-

abfälle mit Ausnahme derjeni-

gen, die unter 170901, 170902 

und 170903 fallen 

17 09 04 

9 Kompostierbare Abfälle aus 

Garten und Park  

20 02 01 

10 Altreifen 16 01 03 

11 Flachglas 19 12 05 

12 Bauschutt 17 01 02 

13 Rigips 17 08 02 

14 Porenbeton, Ytong 17 01 07 

15 Straßenkehricht 20 03 03 

16 A4 Holz 17 02 04 

17 Papierkorbabfälle 15 01 06 

18 Kupfer, Bronze, Messing 17 04 01   

19 Aluminium 17 04 02   

20 Eisen und Stahl 17 04 05 

21 Gemischte Metalle  17 04 07  

22 Kupferkabel 17 04 11   

23 PU-Schaumdosen  15 01 10 

24 Sonstige Fraktionen (anderwei-

tig nicht genannt: z.B. Kork, Dis-

ketten und CDs) 

20 01 99 

 

(2) Die sich danach für die Gemeinde ergebenden Pflichten ergeben sich aus den gesetz-

lichen Bestimmungen. Es wird klargestellt, dass der Kreis Offenbach im Übrigen Träger der 

Aufgabe der Abfallverwertung (bezogen auf die verbleibenden Fraktionen Restabfall und 
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Bioabfall (aus privaten Haushaltungen und gewerblichen Anfallstellen)) und der Beseiti-

gung aus allen Fraktionen bleibt. Die Gemeinde regelt für ihren Aufgabenbereich An-

schluss- und Benutzungszwang; ihr steht die Abgabenerhebungskompetenz und das 

Recht zum Erlass von Satzungen zu.  

 

(3) Die Vertragsparteien verpflichten sich ferner, abfallrelevante Maßnahmen, wie z. B. 

die Änderung ihrer thematisch einschlägigen Ausführungen in den Abfallwirtschafts-

konzepten, vorab abzustimmen und diese einvernehmlich zu regeln, soweit dies Ein-

fluss auf die Durchführung dieser öffentlich-rechtlichen Vereinbarung haben kann. 

Hierzu unterrichten sich die Vertragsparteien regelmäßig über den laufenden Vollzug 

ihrer vertragsrelevanten Aufgaben, geplante Satzungsänderungen, Fortschreibungen 

der Abfallwirtschaftskonzepte und abfallwirtschaftliche Kennzahlen. 

 

 

§ 3 

Gemeinsame Zusammenarbeit 

 

Die Aufgabe der Information und Beratung der privaten Haushalte über die Abfallver-

wertung der unter § 2 Abs. 1 genannten Abfälle wird von der Gemeinde für ihr Gebiet 

durchgeführt. Sie wird dabei durch den Kreis Offenbach unterstützt. Beide Parteien 

unterstützen sich gegenseitig bei der Erstellung von Informationsmaterial und bei der 

Öffentlichkeitsarbeit.  

 

 

§ 4 

Verpflichtung bei Störungen in der Abfallverwertung,  

behördliche Maßnahmen 

 
(1) Bei wesentlichen Störungen der Abfallverwertungseinrichtungen der Gemeinde ist 

diese verpflichtet, den Kreis Offenbach unverzüglich zu unterrichten. Soweit nach dem 

Stand der Technik möglich und wirtschaftlich zumutbar, hat die Gemeinde alle Vorkeh-

rungen zu treffen, die erforderlich sind, um die übernommene Aufgabe jederzeit zu erfül-

len. Ansprüche für oder gegen den Kreis entstehen bei Störungen der Abfallverwertung 

in der Gemeinde nicht. Dieser Ausschluss umfasst auch alle Fälle, deren Verhinderung 

nicht in der Macht der Gemeinde bzw. des Kreises stehen, wie z. B. Naturereignisse, Ka-

tastrophenfälle, Störungen im Betrieb oder auf Grund behördlicher Verfügungen. 
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(2) Die Gemeinde wird jede Unterbrechung oder Unregelmäßigkeit im Rahmen ihrer 

Möglichkeiten sofort beheben. Vorhersehbare Unterbrechungen bzw. Einschränkungen 

werden dem Kreis Offenbach, Fachdienst Umwelt, rechtzeitig nach Zeitpunkt und Dauer 

angezeigt.  

 

(3) Wenn behördliche Vorschriften, Auflagen und Beschränkungen in Bezug auf eine 

Anlage ergehen, die Teil der Einrichtung eines der Beteiligten sind, sind sie intern für 

beide Partner der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung bindend. 

 

 

§ 5 

Haftung 

 

(1) Für alle Schäden, die den Vertragsparteien infolge dieser Vereinbarung durch die 

jeweils andere Partei bzw. den von ihr beauftragten Dritten entstehen, haften die Par-

teien einander nach den gesetzlichen Bestimmungen. 

 

(2) Sollte eine der beiden Vertragsparteien aufgrund von Handlungen der anderen 

Vertragspartei bzw. der von ihm beauftragten Dritten oder nachbeauftragten Unterneh-

men anderen gegenüber zum Schadensersatz verpflichtet sein, so steht der betroffe-

nen Vertragspartei ein Regressanspruch gegen die andere Partei zu. 

 

(3) Absatz 2 gilt entsprechend, wenn durch unzulässige schädliche Abfälle Schäden an 

Anlagen entstehen bzw. wenn besondere Betriebsaufwendungen der anderen Partei 

verursacht werden. 

 

(4) Auftretende Schäden an der jeweiligen öffentlichen Einrichtung sind, unabhängig 

von wem sie verursacht oder verschuldet wurden, unverzüglich dem Vertragspartner 

mitzuteilen. 

 

 

§ 6 

Formerfordernis 

 

Änderungen sowie die Aufhebung dieser Vereinbarung bedürfen der Schriftform sowie 
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nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen der Genehmigung der Aufsichtsbe-

hörde.  

 

§ 7 

Anwendung des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit 

 

Soweit in dieser Vereinbarung keine Regelung erfolgt ist, sind die jeweils zutreffenden 

Gesetze, insbesondere die Bestimmung des Gesetzes über kommunale Gemein-

schaftsarbeit (KGG) in der jeweils gültigen Fassung anzuwenden. 

 

 

§ 8 

Inkrafttreten, Kündigung und Auseinandersetzung 

 

(1) Die Vereinbarung wird wirksam mit Beginn des Tages nach der öffentlichen Bekannt-

machung. 

 

(2) Die Vereinbarung läuft ab dem Tag ihrer Wirksamkeit über 20 Jahre. Die Laufzeit 

verlängert sich um weitere 20 Jahre, ohne dass es einer Erklärung oder Einigung zwi-

schen den Parteien bedarf, wenn nicht eine Partei fünf Jahre vor dem Ablauf der jewei-

ligen Laufzeit die öffentlich-rechtliche Vereinbarung durch eingeschriebenen Brief auf-

kündigt. Eine Kündigung ist nur möglich, wenn nach der von der die Kündigung ausspre-

chenden Partei beizubringenden Stellungnahme der Aufsichtsbehörde eine andere, 

auch wirtschaftlich vertretbare Möglichkeit zur Abfallverwertung, bei dem Kreis Offen-

bach besteht bzw. kurzfristig geschaffen werden kann. Für die Kündigung gelten die 

Vorschriften des § 27 KGG in der jeweils gültigen Fassung. 

 

(3) Die Parteien verpflichten sich, soweit gesetzliche Veränderungen dies erforderlich 

machen, die betreffenden Punkte der vorstehenden Vereinbarung an die dann geänder-

ten Verhältnisse mit dem Ziel anzupassen, die Abfallverwertung in der Gemeinde in ihrer 

wirtschaftlichen Betriebsweise zu erhalten. Soweit Anpassungsversuche nach einer sol-

chen gesetzlichen Änderung nicht binnen 6 Monaten zu einer Anpassung folgen, steht 

den Parteien neben dem Klageweg das Recht auf außerordentliche Kündigung der öf-

fentlich-rechtlichen Vereinbarung zu. Diese außerordentliche Kündigung hat eine Kün-

digungsfrist zum Ablauf des laufenden Kalenderjahres. 

 

(4) Sollte eine Bestimmung dieser Vereinbarung rechtsunwirksam oder undurchführbar 
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sein oder werden, so soll daraus nicht die Rechtsunwirksamkeit oder Undurchführbarkeit 

der gesamten Vereinbarung hergeleitet werden können. Die Parteien verpflichten sich 

vielmehr, die rechtsunwirksame oder undurchführbare Bestimmung durch eine rechts-

wirksame und durchführbare Bestimmung zu ersetzen, durch die möglichst der gleiche 

wirtschaftliche und technische Erfolg sichergestellt wird. 

 

 

 
Egelsbach, den  Dietzenbach, den 

   
Der Gemeindevorstand der Ge-
meinde Egelsbach 
 

 Der Kreisausschuss des Kreises 
Offenbach 

 
 

  

 
(Bürgermeister) 

  
(Landrat) 

 
 

  

 
(Erste Beigeordnete) 

  
(Erste/r Kreisbeigeordnete/r) 

 



GEMEINDE EGELSBACH  
 

 

Beschlussvorlage  

Drucksache VL-14/2020  

Bürgerdienste  
FD Familie & Soziales  
 Datum: 22.04.2020 
 
 

 

1. Haupt- und Finanzausschuss 14.05.2020 

2. Gemeindevertretung 20.05.2020 

 
 
 

Erlass von Forderungen auf der Grundlage der Gebührensatzung über die 
Benutzung der Kindertagesstätten und Schulbetreuung, sowie der Schul- und 
Gebührenordnung der Volkshochschule und vhs-Musikschule 
 
 
Beschlussvorschlag: 

Der Gemeindevorstand empfiehlt der Gemeindevertretung wie folgt zu beschließen: 
 
Der Gemeindevorstand wird beauftragt, der Gemeindevertretung die notwendigen Beschluss-
vorlagen zum Erlass von Forderungen auf der Grundlage der Gebührensatzung über die 
Benutzung der Kindertagesstätten und Schulbetreuung, sowie der Schul- und Gebührenordnung 
der Volkshochschule und vhs-Musikschule vorzulegen. 
 
Finanzielle Auswirkungen: 

entfällt 
 
Erläuterungen: 

Der Gemeindevorstand hat dem mit dieser Beschlussvorlage vorgelegten Beschlussvorschlag in 
seiner Sitzung am 21.04.2020 zugestimmt. 
 



GEMEINDE EGELSBACH  
 

 

Beschlussvorlage  

Drucksache VL-13/2020  

Sicherheit & Ordnung  
FD  Ortsentwicklung  
 Datum: 22.04.2020 
 
 

 

1. Haupt- und Finanzausschuss 14.05.2020 

2. Gemeindevertretung 20.05.2020 

 
 
 

Grundstücksangelegenheiten: Vorkaufsrecht 
 
Anlage(n): 

(1) Gebietsübersicht     
 

 
Beschlussvorschlag: 

Der Gemeindevorstand empfiehlt der Gemeindevertretung wie folgt zu beschließen: 
 
1. Die Gemeindevertretung entscheidet vorsorglich im Baugebiet Leimenkaute für 

Verkaufsfälle in den Gebieten A, B, D und E (siehe Anlage) auf das gesetzliche 
Vorkaufsrecht zu verzichten und ermächtigt den Bürgermeister nach Information des 
Gemeindevorstands die Verzichtsurkunde auszustellen. 

 
2. Im Gebiet C wird die Gemeindevertretung gegebenenfalls durch eine Sondersitzung oder 

einen Umlaufbeschluss entscheiden.  
 
Finanzielle Auswirkungen: 

Die Gemeinde müsste in der Regel, in die abgeschlossenen Kaufverträge einsteigen und ein  
Verwendungskonzept angeben können. 
 
Erläuterungen: 

Die Hauptsatzung der Gemeinde Egelsbach (§1 Abs. 3 Nr. 4) überträgt die Entscheidung, ob ein 
bestehendes Vorkaufsrecht ausgeübt wird oder nicht bis zu einem Betrag von 50.000,00 € im 
Einzelfall auf den Gemeindevorstand.  
 
Damit müssen die Entscheidungen über die Ausübung von Vorkaufsrechten mit einem höheren 
Grundstückswert von der Gemeindevertretung beschlossen werden.  
 
Bei jedem Grundstückskaufvertrag wird die Gemeinde aufgefordert ein Zeugnis über das bestehen 
oder nicht bestehen eines Vorkaufsrechtes abzugeben. Inhalt des Kaufvertrages und Antrag auf 
Ausstellung eines Zeugnisses über nicht bestehen oder nicht Ausübung des Vorkaufsrechtes 
erfolgt in der Regel gleichzeitig. 
 
§ 28 BauGB regelt: 

(1) (1) Der Verkäufer hat der Gemeinde unverzüglich den Inhalt des Kaufvertrages mitzuteilen 
[...] (3) Besteht ein Vorkaufsrecht nicht oder wird es nicht ausgeübt hat die Gemeinde auf 
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Antrag eines Beteiligten darüber unverzüglich ein Zeugnis auszustellen. (4) Das Zeugnis 
gilt als Verzicht auf das Vorkaufsrecht.  

 
(2) Das Vorkaufsrecht kann nur binnen 2 Monaten nach Mitteilung des Kaufvertrags durch 

Verwaltungsakt gegenüber dem Verkäufer ausgeübt werden.  
 
Bei Einhaltung der Ladungsfristen für Gemeindevorstand und Gemeindevertretung ist über die 
Gemeindevertretung keine unverzügliche Entscheidung über die nicht Ausübung eines Vorkaufs-
rechtes innerhalb von 2 Monaten zu erzielen.  
 
Von daher wird empfohlen vorsorglich über die Ausübung des potentiellen Vorkaufsrechts im 
Gebiet der Leimenkaute zu entscheiden. Im Baugebiet "Leimenkaute" sind in 5 Gebieten noch ca. 
25 unbebaute Grundstücke in privaten Händen (in der Anlage die rot oder gelb schraffierten 
Gebiete).  
 
Es ist unbekannt was die Eigentümer im Einzelnen mit ihren Grundstücken vorhaben. Sollten die 
Grundstücke aber verkauft werden, hat die Gemeinde ein Vorkaufsrecht. 
 
 
Das BauGB regelt in seinem § 24 Abs. 1: 

Der Gemeinde steht ein Vorkaufsrecht zu beim Kauf von Grundstücken  
 
1. Im Geltungsbereich eines Bebauungsplans, soweit es sich um Flächen handelt, für die 

nach dem Bebauungsplan eine Nutzung für öffentliche Zwecke oder für Flächen oder 
Maßnahmen zum Ausgleich im Sinne des § 1a Abs. 3 festgesetzt ist, [...] 
 

6. in Gebieten, die nach §§ 30, 33, oder 34 Abs. 2 vorwiegend mit Wohngebäuden bebaut 
werden können, soweit die Grundstücke unbebaut sind. 

 
D.h. nach § 24 Abs. 1 Nr. 6 BauGB steht der Gemeinde bei allen in der Anlage rot schraffierten 
Grundstücken soweit sie unbebaut sind, ein Vorkaufsrecht zu. Sie sind nach Bebauungsplan alle 
mit Wohngebäuden bebaubar.  
 
 
Bedingungen für Ausübung des Vorkaufsrechtes 

Nach § 24 Abs. 3 BauGB darf das Vorkaufsrecht nur ausgeübt werden „[...], wenn das Wohl der 
Allgemeinheit dies rechtfertigt. Bei der Ausübung des Vorkaufsrechts hat die Gemeinde den 
Verwendungszweck des Grundstücks anzugeben.“  
 
Zunächst müssen die Planungs- und Erschließungskosten für das Baugebiet Leimenkaute 
refinanziert werden. Dazu hat die Gemeindevertretung beschlossen, in einem ersten Schritt die 
gemeindlichen Grundstücke am Nordrand des Baugebietes im Bieterverfahren zu verkaufen.  
 
Dabei soll das Mindestgebot bei 600,00 €/qm liegen. Die dabei erzielten Preise konnten die 
entstandenen Kosten nicht decken. So sollen in einem zweiten Schritt die Grundstücke am 
Nordost Rand an einen Bauträger mit einem Mindestgebot von 650,00 €/qm verkauft werden.  
 
Das Kleinste sich in Privatbesitz befindliche Grundstück hat eine Größe von 233 qm. Wird ein 
Preis von 600,00 € /qm unterstellt, liegt der Grundstückspreis bei knapp 140.000,00 €. D.h. bei 
jedem Grundstücksgeschäft eines unbebauten Grundstücks im Baugebiet Leimenkaute müsste 
der Gemeindevorstand der Gemeindevertretung den Vertrag zur Entscheidung über die Ausübung 
des Vorkaufsrechtes vorlegen. 
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Für die Gemeinde und die Allgemeinheit macht die Ausübung des Vorkaufsrechtes nur Sinn, wenn 
Grundstücke erworben werden, auf denen bezahlbarer Wohnraum errichtet werden kann. Dazu ist 
die Errichtung von Mehrfamilienhäusern anzustreben. 
 
Die Ausübung des Vorkaufsrechtes für Grundstücke für die die gleichen Festsetzungen getroffen 
wurden, wie auf den zur Refinanzierung verkauften, macht keinen Sinn. 
 
Dies trifft für die Gebiete A und E zu. In diesen Gebieten sollte vom Vorkaufsrecht kein Gebrauch 
gemacht werden.  
 
Die Gebiete B und D unterscheiden sich von dem Gebiet E lediglich in der Bauweise, nicht aber in 
der Ausnutzung und in der Anzahl der zulässigen Wohneinheiten je Gebäude. Auf diesem 
Grundstückstyp sind je Gebäude nur 2 Wohneinheiten zulässig. Damit ist auch hier ein Ankauf 
zum Ziel bezahlbaren Wohnraum zu schaffen unrealistisch und nicht zu empfehlen.  
 
Die Anzahl möglicher Wohnungen und die Kosten für Grundstück und Bau können das 
Vorkaufsrecht zugunsten des Wohls der Allgemeinheit nicht begründen. Daher ist auf das 
Vorkaufsrecht zu verzichten.  
 
Im Gebiet C (in der Anlage gelb schraffiert) können bei gleichem Maß und gleicher Geschossigkeit 
3 Wohneinheiten je Gebäude errichtet werden. Es sind Hausgruppen mit jeweils 3 WE zulässig. In 
Abhängigkeit von der tatsächlichen Grundstücksgröße ist zu prüfen wie viele Wohneinheiten im 
Verhältnis zum Grundstückspreis realisiert werden können. Wegen der knapp bemessenen Fristen 
muss gegebenenfalls eine Entscheidung im Rundrufbeschluss erfolgen. 
 
Der Gemeindevorstand hat dem mit dieser Beschlussvorlage vorgelegten Beschlussvorschlag in 
seiner Sitzung am 21.04.2020 zugestimmt. 
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Beschlussvorlage  

Drucksache VL-11/2020  

Sicherheit & Ordnung  
FD  Ortsentwicklung  
 Datum: 24.02.2020 
 
 

 

1. Bau- und Umweltausschuss 10.03.2020 

2. Haupt- und Finanzausschuss 19.03.2020 

3. Gemeindevertretung 26.03.2020 

4. Haupt- und Finanzausschuss 14.05.2020 

5. Gemeindevertretung 20.05.2020 

 
 
 

Neubaugebiet „Leimenkaute“, Vermarktung gemeindlicher Grundstücke – Bauplatz-
vergabe der Baugrundstücke Flur 3, Nr. 552, 554 bis 558 an einen Bauträger nach 
Bieterverfahren zum Höchstgebot 
 
 
Beschlussvorschlag: 

Der Gemeindevorstand empfiehlt der Gemeindevertretung wie folgt zu beschließen: 
 
Die Grundstücke Flur 3, Nr. 552, 554 bis 558 werden nach erfolgtem Bieterverfahren nach 
Höchstgebot an den Bauträger Werner Wohnbau GmbH & Co KG, Umbergweg 8, 60437 
Frankfurt/Main aufgrund ihres Angebotes vom 14.01.2020 zum Bieterpreis von insgesamt 
1.760.022,00 € verkauft. Sollte mit der Fa. Werner Wohnbau keine Einigung erzielt werden, wird 
der Zuschlag nach Tabelle an den nächstbietenden Bauträger erteilt und kann Zug um Zug bis zur 
Einigung abgearbeitet werden. 
 
Finanzielle Auswirkungen: 

Die Einnahmen werden dem Treuhandkonto der Fa. Terramag GmbH gebucht. 
 
Erläuterungen: 

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Egelsbach hat am 27.03.2019 beschlossen, im 
Wohngebiet „Leimenkaute“ die Grundstücke Flur 3, Nr. 552, 554 bis 558 in einem Bieterverfahren 
nach Höchstgebot mit einem Mindestpreis von 650 €/qm an einen Bauträger zu verkaufen.  
 
Die Grundstücke liegen im Geltungsbereich der Bebauungspläne Nr. 42 „Leimenkaute“ bzw. Nr. 42 
a, „Leimenkaute, 1. Änderung“, die den Rahmen für die zukünftige Bebauung vorgeben.  
 
Für die Grundstücke sind Einfamilien- und Doppelhausbebauungen vorgesehen. Die Grundstücke 
haben eine Größe zwischen ca. 280 qm und ca. 530 qm. Die Gesamtfläche beträgt 2.199 qm. Sie 
sollen zusammen an einen Bieter verkauft werden. 
 
Die Angebote sollten mit einem Bebauungsvorschlag bis zum 31.01.2020 eingereicht werden. Vor 
Abschluss des Kaufvertrages soll die Finanzierung des Kaufpreises nachgewiesen werden. Der 
Verkauf erfolgt über die beauftragte Treuhandgesellschaft Terramag GmbH, Hanau.  
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Zur Bewertung der Bietenden waren folgende Unterlagen zu den Angeboten beizufügen: 

• Historie des Bauträgers 

• Vorlage eines durchschnittlichen Umsatzvolumens/Jahr 

• Vorlage von Referenzobjekten 

• Sonstige Referenzen  

• Baubegleitende Qualitätssicherung (z. B. TÜV oder DEKRA)  

• Bebauungskonzept 
 
Es haben insgesamt 13 Bauträger ein Angebot abgegeben. Nach Vorprüfung durch die Fa. 
Terramag GmbH haben davon 7 ein gültiges Angebot vorgelegt.  
 
Nach Auswertung der Angebote kann der Zuschlag für die Fa. Werner Wohnbau aus Frankfurt 
erteilt werden. Nach Beschlussfassung durch den Gemeindevorstand wird seitens der Verwaltung 
gebeten, die Fa. Werner vorbehaltlich der Entscheidung durch die Gemeindevertretung über die 
Bauplatzvergabe informieren zu dürfen und um ihre definitive Kaufzusage zu bitten. Damit können 
zu lange Wartezeiten über das Angebotsergebnis und damit die Gefahr einer Absage vermieden 
werden. 
 
Der Gemeindevorstand hat dem mit dieser Beschlussvorlage vorgelegten Beschlussvorschlag in 
seiner Sitzung am 25.02.2020 zugestimmt. 
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